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hier: Mitteilung zur Höhe der Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normal
lage und zur Konjunkturkomponente 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für 

Rheinland-Pfalz teilt die Landesregierung dem Landtag jährlich im zweiten Quartal die 

Höhe der Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage und die Höhe der Kon

junkturkomponente für das laufende und das abgelaufene Jahr mit. 

Die Berechnungsgrundlage bildet die Landesverordnung über das Verfahren zur Be

stimmung der Konjunkturkomponente nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Ausführungsgeset

zes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 22. Januar 2014, zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 28. Februar 2018 (GVBI. S. 25). 

Die Konjunkturkomponente entspricht der Differenz zwischen den veranschlagten 

oder tatsächlichen Steuereinnahmen eines Jahres und den Steuereinnahmen in der 

konjunkturellen Normallage (§ 1 Satz 2 der Verordnung). 
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